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Allgemein 

Für jede Person gelten die sogenannten „AHA-Regeln“: 

▪ Abstand (mind. 1,5 Meter) 

▪ Hygiene (Handdesinfektion mind. 20-30 Sekunden, Husten/Niesen in die 

Armbeuge) 

▪ Alltagsmaske (Mund und Nase bedecken) 

Mit Betreten der Sportstätte verpflichten Sie sich zur Einhaltung unseres 

Hygienekonzepts. 

Betretungsverbot 

1. Personen, die sich innerhalb 14 Tage vor dem Besuch der Sportstätten in 

Risikogebieten aufgehalten haben, ist der Besuch der Sportstätten 

untersagt. 

 

2. Personen, die innerhalb 14 Tage vor dem Besuch der Sportstätten Kontakt 

zu positiv auf CoViD-19 getesteten Personen hatten oder zu Personen, die 

bestätigt daran erkrankt sind, ist der Besuch der Sportstätten untersagt. 

 

3. Personen, die innerhalb 14 Tage vor dem Besuch der Sportstätten Kontakt 

zu Personen hatten, die grippeähnliche Symptome zeigen oder im 

Verdacht stehen, an CoViD-19 erkrankt zu sein, ist der Besuch der 

Sportstätten untersagt. 

 

4. Personen, die selbst akute, plötzlich auftretende Krankheitssymptome 

zeigen (Fieber, Husten, Atembeschwerden, Gliederschmerzen) dürfen die 

Sportstätten nicht betreten. 

Sportstättenbesuch / -nutzung 

5. Beim Betreten, während des Aufenthaltes sowie beim Verlassen der 

Sportstätten ist für jede Person der vorgeschriebene Mindestabstand (1,5 

Meter) zu anderen Personen einzuhalten. Grundsätzlich ist allen Anweisungen 

der SVI-Verantwortlichen Folge zu leisten! Bei Zuwiderhandlung erfolgt der 

Platzverweis! 

 

6. Beim Betreten der Sportstätten hat jede Person nach Desinfektion 

unaufgefordert seine Kontaktdaten schriftlich zu hinterlegen. Bei offiziellen 
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Veranstaltungen des SV Innerstetal e.V. werden die Kontaktdaten durch die 

Verantwortlichen (Übungsleiter, Spartenleiter, Hauptsportwart, Corona-

Beauftragter, Vorstand) über Listen aufgenommen. Bei Verweigerung darf die 

Sportstätte nicht betreten werden. 

 

7. Liegt die Zahl der Zuschauer (inkl. Trainer, Betreuer, Ordner, Kassierer, etc.) bei 

mehr als 50, so ist das Zuschauen ausschließlich sitzend zulässig. 

Sitzgelegenheiten sollten mitgebracht werden, auf vorherige Anfrage stellt der 

Verein Sitzgelegenheiten zur Verfügung! 

Vereinsheim / Geschlossene Räume 

8. In den Vereinsheimen ist der vorgeschriebene Mindestabstand (1,5 Meter) zu 

anderen Personen einzuhalten. Ein „Mund-Nasenschutz (Alltagsmaske)“ ist 

im Sportheim zu tragen, ausgenommen hiervon ist das Sitzen. Bei 

Zuwiderhandlung droht der Verweis aus dem Sportheim.  

 

9. Der Zutritt zu den Toiletten ist nur einzeln gestattet! Für Seife und 

Desinfektionsmittel ist gesorgt.  

 

10. Kontaktflächen werden durch den Pächter regelmäßig desinfiziert, 

Räumlichkeiten regelmäßig gelüftet. 

 

11. Beim Bestellen von Speisen und Getränken (im Vereinsheim/im Freien) ist der 

vorgeschriebene Mindestabstand (1,5 Meter) zu anderen Personen zwingend 

einzuhalten. Sollte dies im Freien nicht möglich sein, ist ein „Mund-

Nasenschutz (Alltagsmaske)“ zu tragen!  

 

12. Von den Pächtern eigenständig organisierte Veranstaltungen in 

Vereinsheimen werden dem Vorstand vorab schriftlich angekündigt. Die 

„Niedersächsische Verordnung über Maßnahmen gegen die Ausbreitung des 

Corona-Virus“ in der jeweils aktuell gültigen Fassung ist für die betreffende 

Veranstaltung vom Pächter selbst umzusetzen.  

Kabinen / Duschen 

13. Der Zugang zu den Kabinen ist nur ohne Gruppenbildung gestattet! Sollte 

der vorgeschriebene Mindestabstand (1,5 Meter) zu anderen Personen beim 

Zugang zu den Kabinen nicht eingehalten werden können, ist bis zum Erreichen 

des Sitzplatzes in der Kabine ein „Mund-Nasenschutz (Alltagsmaske)“ zu tragen. 
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14. Der Aufenthalt im Bereich der Kabinen und Duschen ist ausschließlich den 

Spielern, Trainern und Betreuern sowie dem Schiedsrichter und ggf. seinen 

Assistenten vorbehalten.  

 

15. Für Personen, die bereits zuvor als Gruppe von bis zu 60 Personen 

gemeinsam Sport betrieben haben bzw. diesen betreiben wollen, gilt die 

Abstandsregelung in Kabinen und Duschen nicht, sodass diese auch in voller 

Mannschaftszahl vor und nach dem Training/Spiel von diesen Gruppen benutzt 

werden können. 

Regeln bei Sportausübung 

1. Ein regelmäßiges Händewaschen wird generell empfohlen, vor dem Sport ist 

dies zwingend zu beachten! Bei Krankheitssymptomen darf kein Sport ausgeübt 

werden und der Hausarzt sollte entsprechend konsultiert werden. 

 

2. Bei Sportausübung in geschlossenen Räumen sind die Räumlichkeiten gut zu 

belüften, z.B. über geöffnete Fenster oder Türen. 

 

3. Die verwendeten Sportgeräte (z.B. Bälle, Matten, …) sowie Kontaktflächen sind 

vor und nach dem Gebrauch mit Desinfektionsmittel zu desinfizieren. 

 

4. Trainingsgruppen sollten kleingehalten werden. Im Optimalfall kommen die 

Trainingsgruppen auch immer in der gleichen Zusammensetzung zusammen. 

 

5. Angehörige von Risikogruppen müssen bestmöglich geschützt werden. Hierauf 

ist von allen Sportlerinnen und Sportlern stets Rücksicht zu nehmen! 

 

6. Es sind ausschließlich eigene Hygieneartikel (Duschgel, Haarschampoo, …) zu 

verwenden. Hygieneartikel dürfen nicht untereinander verliehen werden. 

 

Sollten Sie innerhalb von 14 Tagen nach Ihrem Besuch einer Sportstätte an 

CoViD-19 erkranken, bitten wir Sie um eine aktive Rückinformation an: 

kontakt@sv-innerstetal.de 

Danny Treisch (1. Vorsitzender) Olaf Lange (Hauptsportwart)   Guido Heiduk (Corona-Beauftragter) 

 

Dieses Hygienekonzept darf Gastvereinen zur Kenntnisnahme und Beachtung gern zur Verfügung gestellt werden. 

mailto:kontakt@sv-innerstetal.de

